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58/02 Energierecht 

Text 

Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen 

§ 16a. (1) Netzzugangsberechtigte haben einen Rechtsanspruch gegenüber Netzbetreibern, 
gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen unter den Voraussetzungen von Abs. 2 bis 7 zu betreiben. Die freie 
Lieferantenwahl der Endverbraucher darf dadurch nicht eingeschränkt werden. 

(2) Der Anschluss von gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen zur privaten oder gewerblichen 
Nutzung ist nur an gemeinschaftliche Leitungsanlagen, über die auch die teilnehmenden Berechtigten 
angeschlossen sind (Hauptleitungen), im Nahebereich der Anlagen der teilnehmenden Berechtigten 
(Verbrauchsanlage) zulässig. Der direkte Anschluss der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage an 
Anlagen im Eigentum des Netzbetreibers oder die Durchleitung von eigenerzeugter Energie durch 
Anlagen des Netzbetreibers an teilnehmende Berechtigte ist unzulässig. 

(3) Die teilnehmenden Berechtigten können einen Betreiber der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage bestimmen, der sich vertraglich zum Betrieb der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 
für die teilnehmenden Berechtigten verpflichtet und dem Netzbetreiber angezeigt wird. 

(4) Die teilnehmenden Berechtigten und, sofern die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage nicht von 
den teilnehmenden Berechtigten selbst betrieben wird, der Betreiber der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage, schließen einen Errichtungs- und Betriebsvertrag, der zumindest die folgenden 
Regelungen enthalten muss: 

 1. Allgemein verständliche Beschreibung der Funktionsweise der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage; 
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 2. Anlagen der teilnehmenden Berechtigten und Zählpunktnummern; 

 3. jeweiliger ideeller Anteil der Anlagen der teilnehmenden Berechtigten (Verbrauchsanlage) an der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage; 

 4. Anlagenverantwortlicher für die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage; 

 5. Betrieb, Erhaltung und Wartung der Anlage sowie die Kostentragung; 

 6. Haftung; 

 7. Datenverwaltung und Datenbearbeitung der Energiedaten der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage und der Anlagen der teilnehmenden Berechtigten durch den Netzbetreiber; 

 8. Aufteilung der erzeugten Energie; 

 9. Aufnahme und Ausscheiden teilnehmender Berechtigter samt Kostenregelungen im Fall des 
Ausscheidens (insbesondere Rückerstattung etwaiger Investitionskostenanteile, Aufteilung 
laufender Kosten und Erträge auf die verbleibenden teilnehmenden Berechtigten); 

 10. Beendigung des Vertragsverhältnisses sowie die Demontage der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage; 

 11. allfällige Versicherungen. 

(5) Der Netzbetreiber hat 

 1. die Einspeisung in die Hauptleitung und den Bezug der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 
mit einem Lastprofilzähler oder unterhalb der Grenzen des § 17 Abs. 2 mit einem intelligenten 
Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 zu messen. Sind die Verbrauchsanlagen nicht mit intelligenten 
Messgeräten ausgestattet, hat der Netzbetreiber diese binnen sechs Monaten zu installieren oder, 
falls er nicht alle Verbrauchsanlagen mit intelligenten Messgeräten ausstatten kann, abweichend 
von den übrigen Bestimmungen dieses Absatzes sowie der Absätze 6 und 7 die Energiewerte der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage nach einem zwischen den teilnehmenden Berechtigten 
vereinbarten Aufteilungsschlüssel zumindest jährlich mit den jeweiligen Verbrauchswerten zu 
saldieren; 

 2. den Bezug der Kundenanlagen der teilnehmenden Berechtigten mit einem Lastprofilzähler oder 
unterhalb der Grenzen des § 17 Abs. 2 mit einem intelligenten Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 
zu messen; 

 3. die gemessenen Viertelstundenwerte der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage und der Anlagen 
der teilnehmenden Berechtigten seiner Rechnungslegung an die teilnehmenden Berechtigten 
zugrunde zu legen sowie nach Maßgabe der Marktregeln den Lieferanten sowie dem Betreiber 
der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, sofern ein solcher gemäß Abs. 3 bestimmt wurde, zur 
Verfügung zu stellen. 

Die verbleibende Energieeinspeisung pro Viertelstunde, welche nicht den teilnehmenden Berechtigten 
zugeordnet ist, gilt als in das öffentliche Netz eingespeist und ist der Bilanzgruppe des Stromhändlers, mit 
dem der Abnahmevertrag abgeschlossen wurde, zuzuordnen. 

(6) Bei Verwendung von intelligenten Messgeräten müssen die Energiewerte pro Viertelstunde 
gemessen und ausgelesen werden. 

(7) Der Netzbetreiber hat den zwischen den teilnehmenden Berechtigten vertraglich vereinbarten 
statischen oder dynamischen Anteil an der erzeugten Energie den jeweiligen Anlagen der teilnehmenden 
Berechtigten zuzuordnen. Bei Verwendung dynamischer Anteile können diese zwischen den 
teilnehmenden Berechtigten viertelstündlich neu zugeordnet werden. Die Ermittlung der Werte erfolgt 
nach Maßgabe folgender Regelungen: 

 1. die Zuordnung hat pro Viertelstunde zu erfolgen und ist mit dem Energieverbrauch der 
jeweiligen Anlage des teilnehmenden Berechtigten in der jeweiligen Viertelstunde begrenzt; 

 2. der Messwert des Energieverbrauchs pro Viertelstunde am Zählpunkt der Anlage des 
teilnehmenden Berechtigten ist um die zugeordnete erzeugte Energie zu reduzieren; 

 3. der Messwert der Energieeinspeisung in die Hauptleitung pro Viertelstunde am Zählpunkt der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage ist um die Summe der zugeordneten Energie zu 
vermindern. 

Schlagworte 

Errichtungsvertrag 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 3 

Zuletzt aktualisiert am 

27.07.2017 

Gesetzesnummer 

20007045 

Dokumentnummer 

NOR40194940 


